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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.06.1975

Norm

EKHG §1 IIA

Rechtssatz

Der Begri3 des Betriebes einer Eisenbahn erfaßt die technischen Vorgänge des Eisenbahnbetriebes zu denen auch das

Zusammenrangieren oder Auseinanderrangieren der Eisenbahnzüge und alle sonstigen Vorgänge zu zählen sind,

welche die Beförderung vorbereiten oder sich an sie anschließen, wenn sie mit den dem Eisenbahnbetrieb

eigentümlichen Gefahren verbunden sind.
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